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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1993

Norm

ABGB §1020

ABGB §1168 Abs1

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt der auftragsgemäß nicht etwa die Herbeiführung des gewünschten Erfolgs, sondern bloß die

erforderliche und ihm zumutbare Bemühung darum schuldet, verletzt keine vertraglichen P7ichten, wenn die Parteien

einen ohnedies ihren Wünschen und Vorstellungen laufend angepaßten Vertragsentwurf letztlich doch nicht

unterschreiben, weil sie keine - endgültige - Willenseinigung erzielen können. In solchen Fällen gebührt dem mit der

Vertragserrichtung beauftragten Rechtsanwalt jedenfalls das seinen bisherigen Leistungen angemessene Entgelt.
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